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Mit der Einführung eines Mindestlohns und 
der Fortschreibung in den kommenden Jah­
ren werden auch statistische Daten benötigt, 
welche für die Beurteilung der Auswirkung 
dieser gesetzlichen Vorgabe auf das gesamte 
Lohngefüge als notwendig angesehen werden. 
Bereits bisher liefert die Verdienststrukturer­
hebung entsprechende Daten für Betriebe mit 
zehn und mehr sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten. Zukünftig sollen auch Klein­
betriebe in die Erhebung einbezogen werden, 
um ein Gesamtbild der Verdienstsituation in 
Deutschland zu erhalten.

Verdiensterhebung 2014 auch für Betriebe 
mit weniger als zehn Beschäftigten 

Die meldepflichtigen Betriebe für die Verdienst-
strukturerhebung 2014 werden Anfang 2015 
angeschrieben und gebeten, die Daten für das 
Berichtsjahr und einen repräsentativen Monat 
an die Statistischen Landesämter in elektro-
nischer Form zu übermitteln. Die in 4-jährigem 
Turnus europaweit durchgeführte Erhebung 
soll erstmalig auch Betriebe betreffen, die 
weniger als zehn Mitarbeiter sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigen. Hintergrund ist 
der Datenbedarf im Zusammenhang mit der 
Einführung eines bundesweit einheitlichen 
Mindestlohns. Die Bundesregierung will der 
Kommission der Tarifpartner (Mindestlohn-
kommission) valide empirische Daten bereit-
stellen, die Anhaltspunkte über die Wirkungen 
des Mindestlohns geben. Da empirische Daten 
zu Stundenverdiensten kurzfristig ohne den 
Aufbau eines neuen Berichtssystems nur aus 
der Verdienststrukturerhebung repräsentativ 
gewonnen werden können, ist es naheliegend 
und kostengünstig, durch eine Ausweitung 
einer bereits bestehenden Erhebung den 
Datenbedarf zu befriedigen. Daher wird die 
bisher gültige Höchstgrenze der zu befragen
den Betriebe auf Bundesebene von 34 000 auf 
60 000 erhöht. Für Baden-Württemberg bedeu-
tet dies, dass statt bisher 3 300 Betriebe knapp 
6 900 in die Erhebung einbezogen werden. 

Wie bisher sollen die auskunftspflichtigen Be-
triebe mittels eines mathematisch-statistischen 

Zufallverfahrens bestimmt werden. Die Ver-
größerung der Stichprobe ist notwendig, da in 
Baden-Württemberg fast 90 % der Betriebe 
weniger als zehn sozialversicherungspflichtig 
Beschäftige haben. In diesen Betrieben sind 
etwa ein Sechstel der Arbeitnehmer im Land 
beschäftigt. 

In den zufällig ausgewählten Betrieben müssen 
in Abhängigkeit von der Beschäftigtenzahl 
nicht alle Arbeitnehmer für die Verdienststruk-
turerhebung gemeldet werden. Während von 
Betrieben mit weniger als zehn Arbeitnehmern 
jeder sozialversicherungspflichtige Beschäftigte 
gemeldet werden muss, genügt es bei Betrie-
ben, die 1 000 und mehr Arbeitnehmer be-
schäftigen, nur jeden 40. Arbeitnehmer zur 
Statistik zu melden, um den vorgegebenen 
Genauigkeitsanforderungen des Stichproben-
modells zu genügen. In den dazwischenliegen
den Beschäftigtengrößenklassen sinkt der Aus
wahlsatz mit wachsender Beschäftigtenzahl. 

Was wird bei der Verdienststrukturerhebung 
erfragt?

Da die Einführung des Mindestlohns zu Be-
ginn des Jahres 2015 geplant ist, kann mit 
Hilfe der Verdienststrukturerhebung 2014 die 
Situation vor Einführung eines flächendecken
den Mindestlohns statistisch erfasst werden. 
Damit stünden Daten für einen zukünftigen 
Vergleich der Stundenverdienste vor und nach 
Einführung des flächendeckenden Mindest-
lohns zur Verfügung.

Die Verdienststrukturerhebung ermöglicht den 
europaweiten Vergleich von Verdiensten ab-
hängig Beschäftigter sowie die individuellen 
und betriebsbedingten Faktoren, welche die 
Verdiensthöhe maßgeblich beeinflussen. Die 
gesetzlich festgelegten Merkmale beziehen 
sich schwerpunktmäßig auf den einzelnen 
Arbeitnehmer. Zusätzlich werden betriebsbe-
zogene Daten erhoben. Die Statistik umfasst 
zwei Erhebungszeiträume, das Berichtsjahr und 
einen repräsentativen Berichtsmonat. In der 
Vergangenheit, zuletzt 2010, wurden monats-
bezogene Daten für den Oktober erhoben. Für 
die Erhebung 2014 wurde der Monat April als 

Erweiterung der Verdienststrukturerhebung 
zur Mindestlohnstatistik
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Mindestlöhne in Deutschland am 1. Oktober 2014 nach BranchenÜ

Quelle: www.destatis.de
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repräsentativer Monat ausgewählt, um den 
zeitlichen Abstand zum Einführungszeitpunkt 
des gesetzlichen Mindestlohns zu vergrößern. 
Die meisten Merkmale beziehen sich auf den 
Berichtsmonat. Eine Änderung gibt es auch bei 
den Wirtschaftszweigen. Die Verdiensterhebung 
in der Landwirtschaft wird als eigenständige 
Erhebung eingestellt und analog den übrigen 
Branchen in die Verdienststrukturerhebung 
integriert. Derzeit arbeiten etwa 0,4 % der 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in 
Baden-Württemberg in der Landwirtschaft. 

Mit Blick auf die Mindestlohndiskussion liegt 
der Interessenschwerpunkt auf dem Brutto
monatsverdienst und den Angaben zur Arbeits-
zeit. Aus diesen Daten lässt sich der Brutto-
stundenverdienst ermitteln. Wichtig in der 
Diskussion um den Mindestlohn ist auch die 
Branchenzugehörigkeit der zu befragenden 
Betriebe, da inzwischen tariflich vereinbarte 
Mindestlöhne für einzelne Wirtschaftszweige 
abgeschlossen wurden (siehe Übersicht „Min-
destlöhne in Deutschland am 1. Oktober 2014 
nach Branchen“). 

Allgemeinverbindliche Mindestlohn- 
regelung bereits vor Einführung eines 
flächendeckenden Mindestlohns möglich

In einigen Branchen sind von den Tarifvertrags-
parteien bereits vor Einführung eines flächen-
deckenden Mindestlohns Mindestlöhne ver-
einbart worden. In Deutschland regelten bisher 
verschiedene Gesetze, unter welchen Bedingun
gen branchenspezifische Mindestlöhne festge-
setzt werden können. Wurden die Regelungen 

in der jeweiligen Branche für allgemeingültig 
erklärt, mussten sich alle Unternehmen der 
Branche an die Mindestlohnregelung halten. 
Im Rahmen des Tarifvertragsgesetzes konnte 
die Allgemeingültigkeit eines Tarifvertrages nur 
dann erklärt werden, wenn die tarifgebundenen 
Arbeitgeber nicht weniger als 50 % der unter 
den Geltungsbereich des Tarifvertrages fallen
den Arbeitnehmer beschäftigen und die Allge-
meinverbindlichkeitserklärung im öffentlichen 
Interesse geboten war. Im Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetz und Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetz waren bisher allgemeinverbindliche 
Mindestlöhne auch dann möglich, wenn weni-
ger als 50 % der Arbeitnehmer nach einem 
Tarifvertrag entlohnt worden sind. 

Nach den Ergebnissen der Verdienststruktur
erhebung 2010 waren in Baden-Württemberg 
etwas weniger als die Hälfte der Beschäftigten 
tarifgebunden. Da die Verdienststrukturerhe-
bung jedoch nur Betriebe mit zehn und mehr 
Beschäftigten erfasst, dürfte der Anteil in der 
gesamten Wirtschaft eher noch geringer sein. 
Mit zunehmender Betriebsgröße steigt in der 
Regel der Anteil der tarifgebundenen Arbeit-
nehmer. In den wichtigen Branchen des Lan-
des wie dem Fahrzeug- oder Maschinenbau 
werden die Arbeitnehmer überwiegend tarif-
lich bezahlt. 

Verdienststrukturerhebung 2010: 
Rund 9 % verdienten weniger als 8,50 Euro

Seit 2010, dem Jahr der letzten Verdienststruk-
turerhebung, hat sich die Tariflandschaft weiter 
entwickelt. Inzwischen gab es Tariferhöhungen 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Baden-Württemberg im Oktober 2010
nach BruttostundenverdienstenS1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 940 14

Anteile in %

Datenquelle: Verdienststrukturerhebung. Erfasst werden Betriebe mit zehn und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
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und in einigen Branchen sind auch Vereinba-
rungen über Mindestlöhne abgeschlossen 
worden. Deshalb ist davon auszugehen, dass 
der Anteil der Beschäftigten, die weniger als 
8,50 Euro verdienen, seit 2010 zurückgegangen 
ist. Unter anderem wurden für die Abfallwirt-
schaft, die Zeitarbeit, die Gebäudereinigung, 
die Pflegebranche und bei Sicherheitsdienst-
leistungen tariflich Mindestlöhne festgelegt. 
Dies sind Branchen, in denen vor Abschluss 
entsprechender Vereinbarungen durchaus 
auch weniger als der ab diesem Jahr gültige 
Mindestlohn bezahlt wurde. So lag zum Bei-
spiel der Anteil der Beschäftigten in der Zeit- 
arbeitsbranche, die weniger als 8,50 Euro ver-
dienten, 2010 noch bei über 40 %. Außerdem 
hat die Diskussion über Mindestlöhne die breite 
Öffentlichkeit erreicht, sodass der gesellschaft-
liche Druck zur Anhebung von niedrigen Löhnen 
zugenommen hat. Insbesondere ist es schwer 
zu vermitteln, warum vollzeitbeschäftigte  
Arbeitnehmer ergänzend Hartz IV benötigen. 
Auch wenn die Anzahl der Arbeitnehmer (in Be-
trieben mit zehn und mehr Beschäftigten), die 
weniger als 8,50 Euro pro Stunde – insbeson-
dere im Hochlohnland Baden-Württemberg – 
verdienen, schon vor Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes vermutlich deutlich 
zurückgegangen ist, lassen sich wichtige Er-
kenntnisse über die Betroffenheit einzelner  
Arbeitnehmergruppen aus den Zahlen der 
Verdienststrukturerhebung 2010 gewinnen. 

Rund jeder elfte Arbeitnehmer (ohne Auszubil-
dende) hatte im Oktober 2010 einen Brutto-
stundenlohn von weniger als 8,50 Euro (Schau-
bild 1). Bei den Frauen lag dieser Anteil mehr 
als doppelt so hoch wie bei den Männern. Vor 
allem junge und ältere Arbeitnehmer hatten 
überproportional häufig Stundenlöhne unter 

dem aktuell diskutierten Mindestlohn (Schau-
bild 2). Bei den ersteren handelt es sich in der 
Mehrzahl um Schüler und Studenten, während 
Personen im Rentenalter zur Aufbesserung 
der Rente auch eine schlechte Bezahlung 
akzeptieren. 

Nach den Ergebnissen der Verdienststruktur
erhebung 2010 lag der Anteil der Beschäftigten 
unterhalb der Mindestlohnschwelle in großen 
Unternehmen deutlich niedriger als bei kleinen 
Unternehmen (Schaubild 3). Daraus kann ge-
schlossen werden, dass in den nicht erfassten 
Kleinbetrieben mit weniger als zehn Beschäf-
tigten der Anteil der unterhalb des Mindest-
lohns entlohnten Personen tendenziell höher 
war. Unter den fest angestellten Arbeitnehmern 
hatten bereits 2010 vergleichsweise wenige 
unterhalb des Mindestlohns verdient (3 %). 
Bei befristet Beschäftigten lag dieser Anteil 
mit 13 % schon deutlich höher. Bei geringfügig 
Beschäftigten hatte die Mehrzahl 2010 weniger 
als 8,50 Euro pro Stunde verdient (52 %). 

Verteilung der Stundenverdienste 

Die Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns wirkt sich auf das gesamte Lohngefüge 
aus. Daher genügt es nicht, ausschließlich Ver-
dienste unterhalb der Schwelle von 8,50 Euro 
zu analysieren. Durch die gesetzliche Festle-
gung eines Mindestlohns wird das Lohngefüge 
auch oberhalb des Mindestlohns beeinflusst, 
da die Verdienstabstände durch die Einführung 
einer Lohnuntergrenze verändert werden. Aus 
den Ergebnissen der Verdienststrukturerhe-
bung 2010 lässt sich die gesamte Verteilung 
der Bruttostundenverdienste (Schaubild 1) er-
mitteln. 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit einem Bruttostundenverdienst
von weniger als 8,50 Euro in Baden-Württemberg im Oktober 2010 nach AltersgruppenS2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 941 14

Anteil an den Beschäftigten der jeweiligen Größenklasse in %

Datenquelle: Verdienststrukturerhebung. Erfasst werden Betriebe mit zehn und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
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Im Oktober 2010 verdienten knapp 9 % der Be-
schäftigten weniger als 8,50 Euro. Weitere fast 
15 % verfügten über einen Stundenverdienst 
zwischen 8,50 und 12 Euro. Die Verdienstklasse 
mit den meisten Beschäftigten lag zwischen 
14 und 16 Euro. Hätte es bereits 2010 einen 
Mindestlohn in der jetzt festgelegten Höhe ge-
geben, würde das rein rechnerisch bedeuten, 
dass fast jeder vierte sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte in baden-württembergischen 
Betrieben mit zehn und mehr Beschäftigten 
im Jahr 2010 zwischen 8,50 und 12 Euro pro 
Stunde verdient hätte. Als Folge würde die 
Streuung innerhalb der Gruppe der Personen, 
die weniger als 12 Euro pro Stunde verdienen, 
deutlich abnehmen. Der Verdienstabstand etwa 
zwischen ungelernten Beschäftigten und Per-
sonen, die eine Lehre absolviert haben, würde 
sich verringern. Wenn diese Situation insbe-
sondere im gleichen Betrieb eintritt, dürfte der 
Druck der qualifizierteren Beschäftigten zuneh-
men, den Lohnabstand wieder zu vergrößern. 

An der Verteilung der Stundenverdienste wird 
deutlich, dass der Durchschnittsverdienst mit 
20,11 Euro, berechnet als arithmetisches Mit-
tel, leicht missverständlich interpretiert werden 
kann. Sehr gut verdienende sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte ziehen diesen 
Durchschnitt nach oben, was tendenziell eher 
zu einer Überschätzung des Lohnniveaus 
führt, wenn die Gesamtverteilung nicht be-
kannt ist. Der Median ist bei Verdiensten als 
Durchschnittswert deshalb das geeignetere 
Maß zur Beschreibung der Verteilung und be-
trägt 17,42 Euro. Zur Interpretation: Im Okto-
ber 2010 verdienten 50 % der Beschäftigten 
17,42 Euro und mehr und 50 % weniger als 
17,42 Euro in Betrieben mit zehn und mehr Be-
schäftigten im Land. Hätte es bereits im Okto-

ber 2010 einen Mindestlohn von 8,50 Euro ge-
geben, würde sich der Wert für den Median 
nicht ändern, sofern unterstellt wird, dass die 
Stundenlöhne oberhalb des Mindestlohnes 
unverändert blieben. Das arithmetische Mittel 
würde dagegen ansteigen. Deshalb wäre das 
arithmetische Mittel für Vergleichszwecke vor 
und nach Einführung eines Mindestlohns ge-
eignet, um die Veränderung sichtbar zu ma-
chen, während der Median für diesen Zweck 
nicht sinnvoll verwendet werden kann.

Mindestlohn verändert das Lohngefüge 

Der Fokus der öffentlichen Mindestlohndiskus-
sion liegt vor allem auf möglichen negativen 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Gehen 
Arbeitsplätze in bestimmten Branchen verloren? 
Wie wird sich der Mindestlohn auf das Angebot 
an Praktikumsplätzen auswirken? Abgesehen 
von diesen in der Öffentlichkeit diskutierten 
Fragestellungen dürfte das Lohngefüge inner-
halb eines Betriebes durch die Einführung 
eines Mindestlohns in einigen Fällen ebenfalls 
betroffen sein.

Da Beschäftigte, die bisher weniger als den 
Mindestlohn verdient haben, den Lohnabstand 
nach Einführung eines flächendeckenden 
Mindestlohns zu den über dem Mindestlohn 
verdienenden Beschäftigten verringern, könnten 
Forderungen der übrigen Beschäftigten nach 
Lohnsteigerungen zur Lohnabstandswahrung 
nicht ohne weiteres ignoriert werden. Ande-
rerseits kann darauf verwiesen werden, dass 
in vielen Branchen bereits Mindestlöhne ver-
einbart wurden, sodass die Veränderung der 
Lohnabstände nur für einen vergleichsweise 
kleinen Anteil der Betriebe relevant ist. 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit einem Bruttostundenverdienst
von weniger als 8,50 Euro in Baden-Württemberg im Oktober 2010 nach BetriebsgrößeS3

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 942 14

Anteil an den Beschäftigten der jeweiligen Größenklasse in %

Datenquelle: Verdienststrukturerhebung. Erfasst werden Betriebe mit zehn und mehr sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

10 – 50 50 – 250 250 – 500 500 – 1 000 1 000 und mehr
Betriebsgröße von ... bis unter ... sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

12,6
11,5

10,3

7,1

4,0



35

Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg 1/2015 Preise, Einkommen,
Verbrauch

Auffällig ist, dass die meisten Personen, die 
2010 unter 8,50 Euro verdienten, geringfügig 
beschäftigt waren. Diese Gruppe müsste nach 
Einführung eines flächendeckenden Mindest-
lohnes stark zurückgehen. Junge Menschen 
unter 18 Jahren sollen weiterhin weniger als 
8,50 Euro verdienen können, wenn sie über 
keine Berufsausbildung verfügen. Ebenso sol-
len Pflichtpraktika sowie freiwillige Praktika 
unter 6 Wochen von der Lohnuntergrenze un-
berührt bleiben. Im Jahre 2010 verdienten 
24 % der unter 25-Jährigen weniger als den ab 
2015 gültigen Mindestlohn. Dieser Anteil dürfte 
auch zukünftig nicht deutlich zurückgehen. 

In Baden-Württemberg werden die meisten 
Branchen von der Einführung eines flächen
deckenden Mindestlohnes von 8,50 Euro nicht 
oder kaum betroffen sein, entweder weil die 
Branchenlöhne ohnehin höher sind oder in-
zwischen ein Tarifvertrag abgeschlossen 
wurde, der Löhne unterhalb der Mindestlohn-
schwelle verhindert. 

Erhebungsmerkmale und Hilfsmerk­
male der Verdienststrukturerhebung 
2014

Die im 4-jährigen Turnus durchgeführte Er-
hebung besteht aus zwei Fragekomplexen, 
die zum einen den Betrieb betreffen und 
zum anderen die Arbeitnehmer. Die Fragen 
beziehen sich auf das Berichtsjahr und 
einen repräsentativen Berichtsmonat. 

Erhebungsmerkmale zum Betrieb: 

–– Wirtschaftszweig,

–– angewandte Vergütungsvereinbarungen,

–– Zahl der Beschäftigten des gesamten Un-
ternehmens,

–– Einfluss der öffentlichen Hand auf die 
Unternehmensführung,

–– Anteil der Kapitalbeteiligung der öffentli-
chen Hand, bei Teileinheiten der Anteil 
der Kapitalbeteiligung der öffentlichen 
Hand an der jeweiligen Gesamteinheit,

–– übliche wöchentliche Arbeitszeit der 
Vollzeitbeschäftigten,

–– Zahl der Beschäftigten.

Erhebungsmerkmale zu Arbeitnehmern: 

Mindestens ist für die Anzahl der Beschäf-
tigten, die das mathematisch-statistische 
Auswahlverfahren des zuständigen statisti-
schen Amts des Landes bestimmt, wahlwei-
se für alle Beschäftigten der Erhebungsein-
heiten jeweils anzugeben:

–– Geschlecht,

–– Geburtsjahr,

–– Daten des Beschäftigungsbeginns,

–– ausgeübter Beruf, 

–– höchster Bildungsabschluss,

–– Vergütungs- oder Leistungsgruppe,

–– Art des Beschäftigungsverhältnisses,

–– vertraglich vereinbarte wöchentliche 
Arbeitszeit,

–– Zahl der bezahlten Arbeitsstunden mit 
getrennt ausgewiesenen Überstunden,

–– Bruttomonatsverdienst, untergliedert 
nach Verdienstbestandteilen,

–– Bruttojahresverdienst, untergliedert nach 
Verdienstbestandteilen, sowie die Zahl 
der Tage, auf die sich der Bruttojahres-
verdienst bezieht,

–– Zahl der jährlich zu beanspruchenden 
bezahlten Urlaubstage,

–– angewandte Vergütungsvereinbarung. 

Hilfsmerkmale 

–– Name und Anschrift der Erhebungsein-
heit,

–– Name, Rufnummern und Adressen für 
elektronische Post der Personen, die für 
Rückfragen zur Verfügung stehen (frei-
willige Angabe),

–– Versicherungsnummer der gesetzlichen 
Rentenversicherung der in die Erhebung 
einbezogenen Beschäftigten oder, wenn 
keine Versicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung vorliegt, den Namen 
der Beschäftigten; gibt der Auskunfts-
pflichtige die Namen der Beschäftigten 
an, hat er die Beschäftigten unverzüglich 
darüber zu unterrichten.

Weitere Auskünfte erteilt 
Dr. Karl Pristl, Telefon 0711/641-25 23, 
Karl.Pristl@stala.bwl.de


